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Aktion „Nachhaltige Entwicklung Lokale Agenda 21 im Land Brandenburg“

Initiativen vor allem im ländlichen Raum Brandenburgs zu unterstützen, die sich vor Ort für

eine nachhaltige, demnach für eine dauerhafte, Ressourcen schonende und umweltgerechte

Entwicklung einsetzen - das ist das Ziel der Aktion „Nachhaltige Entwicklung Lokale Agenda

im Land Brandenburg“.

Die Aktion bietet Fördermöglichkeiten für:

o konkrete Praxisprojekte, die in beispielhafter Weise Belange von Umweltschutz und

kommunaler Entwicklung miteinander verbinden,

o sowie für Veranstaltungen zur Erarbeitung von Leitbildern für die kommunale

Entwicklung.

Voraussetzungen für eine Förderung sind:

o die Verknüpfung ökologischer Ziele mit ökonomischen und/oder sozialen Aspekten,

o die Einbindung der Aktivitäten in Strategien für die nachhaltige Entwicklung in der

Kommune bzw. Region sowie die breite Beteiligung von engagierten Bürgern und ein

dialogorientiertes Vorgehen.

Mit Beträgen von maximal 5.000 Euro können in diesen Projekten Sachkosten finanziert oder

die kompetente Moderation von Agenda-Prozessen ermöglicht werden. Die Antragsteller

müssen einen Eigenanteil von 20% erbringen. In den vorangegangenen Jahren hat sich

gezeigt, dass für das Gelingen der Projekte das Engagement derjenigen entscheidend war, die

die Projekte vor Ort umsetzten. Dies geschah und geschieht zum überwiegenden Teil

ehrenamtlich.

Für die Aktion stellt das Ministerium Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz (MUGV) in diesem Jahr wieder Geld zur Verfügung. Die

Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) – Landesverband Brandenburg e.V.

vergibt diese Mittel in Abstimmung mit dem MUGV und bietet zudem auch Service- und

Beratungsleistungen an.

Nachhaltige Entwicklung:

Der Begriff der "Nachhaltigen Entwicklung" geht auf den Bericht der Kommission für

Umwelt und Entwicklung, der sog. Brundtland-Kommission, von 1987 zurück: "Nachhaltige

Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht,

ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu

befriedigen."

Auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung von Rio de Janeiro 1992 wurde auf der

Grundlage dieses Konzepts ein globales Aktionsprogramm verabschiedet - die Agenda 21.

Zehn Jahre später hat der UN-Gipfel für Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg bestätigt,

dass dieses Programm weiterhin als Richtschnur dafür gelten muss, wirtschaftliche

Entwicklung und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang zu bringen.

Lokale Agenda 21:

Zentrales Anliegen einer Lokalen Agenda 21 ist die Übertragung der Gedanken der Agenda

21 auf die kommunale Ebene: Es geht also darum, langfristige Perspektiven für nachhaltige

Entwicklung der eigenen Stadt oder Gemeinde zu erarbeiten und schrittweise umzusetzen. Es

gibt daher keine Lokale Agenda 21 als solche, sondern jede Kommune ist aufgefordert, selbst

eine Strategie zu erarbeiten, die den örtlichen Bedingungen Rechnung trägt.

Im Zentrum muss dabei der Umweltschutz stehen, denn, so formuliert es der

Sachverständigenrat für Umweltfragen, "Nachhaltigkeit ist und bleibt ein normative Idee zum

langfristigen Umgang mit natürlichem Kapital".

Ob unter der Bezeichnung Lokale Agenda 21 oder unter anderem Namen - es gibt in den

Städten und Gemeinden in Brandenburg eine Vielzahl von Initiativen, die sich zum Ziel

gesetzt haben, im Sinne der Agenda 21 global zu denken und lokal zu handeln. Mehr als 70

solcher Projekte wurden in den vergangenen drei Jahren gefördert. Eine Auswahl dieser

Projekte wird in der Broschüre „Aktion Nachhaltige Entwicklung -Lokale Agenda 21 im Land

Brandenburg“ sowie unter der Internetadresse www.la21bb.de vorgestellt.












